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45	Weitere Informationen im aid-Special Nr. 3747/2009 „Wichtige Bestim-
	 mungen des Lebensmittelrechts für Gastronomie und Gemeinschaftsverpfle-
	 gung“ www.aid-medienshop.de
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Betriebliche Rahmenbedingungen
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3.1	
	 Rechtliche Bestimmungen 

Eine wesentliche Voraussetzung für die sichere Herstel-
lung von Speisen und Getränken ist die Beachtung 
einschlägiger Gesetze und Verordnungen sowie deren 
Umsetzung in die Praxis.45 Neben den Bestimmungen 
des Lebensmittelrechts der sogenannten „EU-Basis-
Verordnung für das Lebensmittelrecht“ (Verordnung 
(EG) Nr. 178/2002) und des Lebensmittel- und Futter- 
mittelgesetzbuchs (LFGB) sind dies auch eine Reihe 
spezifischer Vorschriften. Die Einhaltung der lebensmit-
telrechtlichen Vorschriften wird auf Landesebene durch 
die jeweiligen Lebensmittelüberwachungsbehörden 
kontrolliert.

In stationären Senioreneinrichtungen greifende Geset-
ze, auf die an dieser Stelle inhaltlich nicht weiter 
eingegangen wird:

•	 Sozialgesetzbuch XI, §§ 112-115

•	 Heimgesetze der Länder

•	 Pflegeversicherungsgesetz 

•	 Pflege-Qualitätssicherungsgesetz (PQsG), §112, 
	 Abs. 2; § 115, Abs. 3

•	 Produkthaftungsgesetz

•	 Beim Einsatz von Bio-Lebensmitteln: die Verordnung 
(EG) 834/2007

 
3.1.1	 Hygiene 

Im Bereich der Lebensmittelhygiene gelten zahlreiche 
Rechtsvorschriften, die einen einheitlichen Hygiene-
standard sicherstellen sollen.

Folgende rechtliche Vorgaben müssen beachtet und 
angewendet werden:

•	 die Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebens
mittelhygiene

Speisen, die von der Küche ausgegeben und mit 
ins Zimmer genommen werden (z. B. Joghurt in 
Schälchen), müssen im Moment der Abgabe den 
lebensmittelrechtlichen Bestimmungen entspre-
chen. Diese werden nicht im privaten Bereich ab-
gegeben. In dem Moment, in dem die Seniorin 
bzw. der Senior diese mit in den privaten Bereich 
nimmt und damit selbst die Verantwortung hier-
für übernimmt, können diese nicht mehr als 
außerhalb des privaten Bereiches liegend ange-
sehen werden. Es ist dann eine allgemeine Frage 
der Heimaufsicht, ob die Bewohner hygienisch 
mit den Lebensmitteln umgehen.

Praxis-Tipp
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•	 die Verordnung über Anforderungen an die Hygiene 
beim Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen 
von Lebensmitteln (Lebensmittelhygiene-Verord-
nung, LMHV) 

•	 die Tierische Lebensmittelhygiene-Verordnung, 
(Tier-LMHV), die grundsätzlich Anforderungen an 
das Herstellen oder Behandeln von Lebensmitteln 
tierischen Ursprungs im Einzelhandel regelt (§7 i.V. 
mit Anlage 5); hierbei sind Ausnahmeregelungen  
für die Anforderungen in Einrichtungen der Gemein-

	 schaftsverpflegung vorgesehen

•	 die Eier- und Eierprodukte-Verordnung46, insbeson
dere § 7 Abs. 447

•	 die Verordnung mit lebensmittelrechtlichen Vor-
schriften zur Überwachung von Zoonosen und 
Zoonoseerregern

•	 das Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

In diesem Rahmen müssen u. a. folgende Vorausset-
zungen erfüllt werden:

•	 die Umsetzung der guten Hygienepraxis

•	 die Implementierung eines HACCP48-Konzepts

•	 die regelmäßige Mitarbeiterschulung

In diesem Rahmen empfiehlt sich die Orientierung an 
einschlägigen DIN Normen (z. B. 10508 Temperaturen 
für Lebensmittel, 10526 Rückstellproben in der GV, 
10524 Arbeitskleidung, 10514 Hygieneschulung sowie 
die in Überarbeitung befindliche49 DIN Norm 10506 
Lebensmittelhygiene-Außer-Haus-Verpflegung). 

Hygienemanagement

Neben einem vollwertigen Verpflegungsangebot ist ein 
umfassendes Hygienemanagement 50 von grundle-
gender Bedeutung. Dazu gehört die Umsetzung eines 

HACCP-Konzepts, das durch eine Risikoanalyse die 
kritischen Punkte im Umgang mit Lebensmitteln 
erfasst. 

Zur Überprüfung der Einhaltung vorgegebener Tempe-
raturen sind beispielsweise Checklisten zu führen. Es ist 
eine Ausgabetemperatur von mindestens 65 °C bei 
warmen Speisen und maximal 7 °C bei kalten Speisen 
sicherzustellen. Optimierte Lager-, Zubereitungs- und 
Ausgabezeiten verringern ein hygienisches Risiko auf 
ein Minimum. Außerdem können Checklisten die 
Einhaltung von lückenlosen Kühlketten sicherstellen. 

Die Erstellung und Umsetzung eines Reinigungs- und 
Desinfektionsplans ist zwingend erforderlich; beim 
Einsatz von Desinfektionsmitteln ist die Dosierungsan-
leitung einzuhalten. 

Darüber hinaus gelten die Bestimmungen der guten 
Hygienepraxis.

46	Die Eier- und Eierprodukte-Verordnung, zuletzt geändert am 08.08.2007 
47	§ 7 Abs. 4: „Wer eine Einrichtung zur Gemeinschaftsverpflegung für alte 
	 oder kranke Menschen oder Kinder betreibt, muss Lebensmittel, die er 
	 dort unter Verwendung von rohen Bestandteilen der Hühnereier herge-
	 stellt hat, vor deren Abgabe zum Verzehr unter Beachtung der Vorschrif-
	 ten des § 4 der Lebensmittelhygiene-Verordnung einem Erhitzungsverfah-
	 ren nach Absatz 2 unterziehen.“
48	HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) ist ein Konzept zur 
	 Durchführung einer Risikoanalyse und Beherrschung kritischer Lenkungs-
	 punkte im Umgang mit Lebensmitteln.

49	Stand Juli 2007, bei Druck dieser Standards lag die Überarbeitung der 
	 DIN 10506 noch nicht vor.
50	Die allgemeine Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung (AVV-Rüb) 
	 teilt Betriebe unter Einbeziehung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
	 (z. B. HACCP) nach Betriebsart und verwendeten Produkten in Risiko-
	 kategorien ein. Danach wird die Frequenz der Überprüfung festgelegt. 
	 Weitere Informationen unter: 
	 www.umweltdigital.de > Verbraucherschutz > Lebensmittel
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3.1.2	 Diätverordnung 

Grundsätzlich entspricht die moderne Diabeteskost – 
nach den Empfehlungen der Deutschen Diabetes-
Gesellschaft (DDG) – einer vollwertigen Ernährung,  
wie sie auch für Nichtdiabetiker gilt. Auch ist Zucker 
in Maßen nach den neuesten Empfehlungen in der 
Diabeteskost nicht mehr verboten. Diabetiker sollten 
demnach ein Menü wählen, das der Vollkost entspricht.  

Wird spezielle Kost „für Diabetiker geeignet“ ange
boten und dementsprechend mit diesem Hinweis 
versehen, sind die Vorschriften der Diätverordnung 
einzuhalten. Die Auslobung als diätetische Lebensmit-
tel für Diabetiker ist bei Mahlzeiten nur zulässig, wenn 
diese den Anforderungen an Lebensmittel für kalorien-
arme Ernährung zur Gewichtsverringerung laut 
§ 14 a der Diätverordnung entsprechen. 

Die rechtlichen Vorschriften zu „Diabetiker-Lebensmit-
teln“ entsprechen nicht mehr dem wissenschaftlichen 
Kenntnisstand und sollen geändert werden. Bestehen 
Zweifel an der Auslegung der einschlägigen Rechtsvor-
schriften, sollte ggf. die zuständige Behörde zu Rate 
gezogen werden.

3.1.3	 Produktübergreifende Vorschriften 
	 der Kennzeichnung und Kenntlich-
	 machung

Die Kennzeichnung von Lebensmitteln dient der Infor-
mation und dem Schutz vor Täuschung. Die für die 
Gemeinschaftsverpflegung relevanten Bestimmungen 
über die Kennzeichnung und Kenntlichmachung sind: 

•	 die Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung 
(LMKV)

	 Die LMKV regelt die allgemeinen Kennzeichnungs-
anforderungen an vorverpackte Lebensmittel, wie 
die Angaben der Verkehrsbezeichnung, des Ver-

	 zeichnisses der Zutaten und des Mindesthaltbar-
keitsdatums. 

•	 die Zusatzstoff -Zulassungsverordnung (ZZulV)

•	 die Nährwertkennzeichnungsverordnung (NKV).

Zusatzstoffe

Für alle Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung gelten 
die Bestimmungen der Zusatzstoff-Zulassungsverord-
nung. Danach muss durch verschiedene Angaben auf 
die Verwendung bestimmter Zusatzstoffe oder Zusatz-
stoffklassen hingewiesen werden (z. B. „geschwefelt“, 
„mit Phosphat“, „mit Konservierungsstoff“). Demzu-
folge sind auf Speisenplänen oder in einem geson-
derten Aushang die eingesetzten Zusatzstoffe kennt-
lich zu machen. Diese Deklarationspflicht gilt auch, 
wenn die jeweiligen Zusatzstoffe in den Zutaten eines 
zusammengesetzten Lebensmittels enthalten sind, es 
sei denn, dass sie im Endlebensmittel keine technolo-
gische Wirkung mehr ausüben. 

Nährwerte

Eine Pflicht zur Nährwertkennzeichnung besteht in 
Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung nicht. 
Werden der Energiegehalt oder die Nährstoffe aus-
gewiesen, muss dies laut Nährwert-Kennzeichnungs-
verordnung (NKV)51 wie folgt gestaltet werden:

1.	 Die Angabe des Brennwerts (Energiegehalt) und  
des Gehalts an Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett. 

oder:

2.	 Die Angabe des Brennwerts und des Gehalts an 
Eiweiß, Kohlenhydraten, Zucker, Fett, gesättigten 
Fettsäuren, Ballaststoffen und Natrium.

Die Kennzeichnung hat nach Nummer 2 zu erfolgen, 
wenn sich die nährwertbezogene Angabe auf Zucker, 
gesättigte Fettsäuren, Ballaststoffe, Natrium oder  
Kochsalz bezieht. 

51	Weitere Informationen unter www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/
	 nkv /gesamt.pdf
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Zusätzlich zu den oben genannten Angaben dürfen 
weitere Angaben gemacht werden zum Gehalt an:

•	 Stärke, 

•	 mehrwertigen Alkoholen,

•	 einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren,

•	 Cholesterin,

•	 Vitaminen und Mineralstoffen (in signifikanten 
Mengen, d.h. in der Regel mindestens 15 % der 
Tagesdosis in 100 g oder 100 ml oder Portions
packung).

Genetisch veränderte Lebensmittel

Bezieht ein Anbieter kennzeichnungspflichtige gene-
tisch veränderte Lebensmittel und gibt sie direkt oder 
verarbeitet an die Endverbraucher ab, müssen diese 
mit dem Hinweis „genetisch verändert“ oder „aus 
genetisch verändertem ... hergestellt“ oder „enthält 
genetisch veränderte …“ auf der Speisenkarte oder am 
Buffet gekennzeichnet werden.52 

3.2	
	 Personalqualifikation 

Für die Leitung des Verpflegungsbereiches bzw. der 
Küche einer stationären Senioreneinrichtung ist eine 
einschlägige berufliche Qualifikation Voraussetzung. 
Dazu gehört die Qualifikation als Küchenmeister/in, 
Köchin/Koch, Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiterin/-
leiter, Meister/in der Hauswirtschaft, Oecotrophologin/
Oecotrophologe, Diätassistent/in. 

Anbieter von Zusatzqualifikationen, speziell für den 
Bereich der Seniorenverpflegung, sind: 

•	 Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), 

•	 Berufsverband der Diätassistenten (VDD),

•	 Verband der Köche Deutschlands (VKD), 

•	 weitere Anbieter, z. B. Ausbildung zum Heimkoch53 
in Paderborn oder Koblenz.

Alle weiteren Personen, die in einer stationären 
Senioreneinrichtung für die Ausgabe von Speisen, für 
den Service und die Darreichung zuständig sind oder 
Ess- und Trinkprotokolle führen, müssen über fachliche 
Kompetenzen in der Seniorenverpflegung verfügen.54 
Dazu zählen unter anderem: 

•	 eine gute Beobachtungsgabe, z. B. sollten sie einge-
	 schränkte Mobilität, Kau- und Schluckbeschwerden 

erkennen und eine angemessene Hilfestellung 
geben können,

52	Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des 
	 Rates vom 22.09.2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und 
	 Futtermittel. Weitere Informationen unter: www.europa.eu/scadplus/leg/
	 de/lvb/l21154.htm. Nach Auffassung der Europäischen Kommission 
	 (Bericht an den Rat und das Europäische Parlament über die Durchfüh-
	 rung dieser Verordnung vom 25.10.2006) sind verarbeitete oder zuberei-
	 tete genetisch veränderte Lebensmittel, die in Einrichtungen der Gemein-
	 schaftsverpflegung konsumiert werden, von dieser Kennzeichnungsvor-
	 schrift ausgenommen; diese Aussage ist jedoch nicht verbindlich und wird 
	 von den in Deutschland für das Lebensmittelrecht zuständigen Behörden 

	 nicht geteilt. Aufgrund dieser Rechtslage und im Sinne der Unterrich-
	 tung und des Schutzes des Verbrauchers, der eine sachkundige Wahl 
	 treffen können muss, ist der Einsatz genetisch veränderter Lebens-
	 mittel immer zu kennzeichnen.
53	Heimkochausbildung in Paderborn unter: 
	 www.meinwerk.de/index.php?id=43 und Heimkochausbildung 
	 in Koblenz unter: www.forum-diaetetik.de/go.to/modix/2,9755/
	 ernaehrung.html
54	Die regelmäßige Teilnahme an beruflichen Fort- und Weiterbildungsmaß-
	 nahmen mit ernährungswissenschaftlichem Schwerpunkt ist erforderlich.
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•	 Vorlieben, Abneigungen und Portionsmengen 
entsprechend der Tagesverfassung der Bewohner 
einschätzen können,

•	 eine angemessene Ess-Situation gestalten können,

•	 Risikofaktoren für Mangelernährung auf der 
Grundlage eines festgelegten Kriterienkatalogs 
feststellen können.

3.3	
	 Qualitätsmanagement 

Das Ziel eines Qualitätsmanagementsystems ist die 
Qualitätssicherung der festgelegten Aufgaben und 
Dienstleistungen einer stationären Senioreneinrichtung. 
Grundlage dafür ist ein einheitliches Qualitätsverständ-
nis. Die Aufgaben und Leistungen sind in einem Leit-
bild definiert, das für jeden Mitarbeitenden und die 
Seniorinnen und Senioren in der Einrichtung einsehbar 
und bekannt ist.

Das Qualitätsmanagementsystem umfasst alle Arbeits-
bereiche und Prozesse. Dies bedeutet auch die Festle- 
gung konkreter Ziele, strukturierter Arbeitsabläufe und 
klarer Zuständigkeiten. Zu einem integrierten Qualitäts-
management gehört neben einer guten Pflegeplanung 
und -durchführung eine qualitativ hochwertige 
Verpflegung55 ebenso wie ein entsprechender Service. 
Ferner werden folgende Bereiche erfasst:

•	 Schnittstellenmanagement (Kapitel 3.3.1)

•	 Umweltmanagement (Kapitel 3.3.2)

•	 Hygienemanagement (Kapitel 3.1.1).

Essen und Trinken ist Teil der Pflege56 

Die pflegerischen Maßnahmen müssen systematisch 
für die einzelne Seniorin bzw. den einzelnen Senior 
zielgerichtet geplant, durchgeführt und bewertet 
werden. 

Der Pflegedienst: 

•	 sammelt die Informationen zum Ernährungsverhal-
ten und zur Essbiografie, 

•	 erfasst den aktuellen Ernährungszustand, 

•	 berät bei der Speisenauswahl und -bestellung,

•	 unterstützt bei der Mahlzeiteneinnahme, 

•	 und nimmt Einfluss auf die Umgebung während  
des Essens.

Die Pflegeplanung und -dokumentation sind dabei 
Hilfsmittel, um:

•	 die Situation der einzelnen Seniorin bzw. des 
einzelnen Seniors zu erfassen, und diese gemeinsam 
mit ihnen oder den Angehörigen zu bewerten und 
zu planen,

55	Für den Bereich Verpflegung sind alle Arbeitsbereiche, Arbeitsabläufe und 
	 entsprechende Zuständigkeiten sowie die Ziele in einem Verpflegungs-
	 konzept zusammengefasst. Dies beinhaltet somit Verpflegungs- und 
	 Ausgabesysteme (Kapitel 4.3), Anforderungen an die Auswahl von 
	 Lebensmitteln und die ernährungsphysiologische Qualität der Speisen 
	 (Kapitel 2.1), Angaben zu Speisenplanung, -herstellung und Kostformen 
	 (Kapitel 2.2.)

56	Differenziert hierzu: Deutsches Netztwerk für Qualitätsentwicklung in der 
	 Pflege (DNQP) (Hrsg.), Expertenstandard: Ernährungsmanagement zur 
	 Sicherstellung und Förderung der oralen Ernährung in der Pflege, 
	 Osnabrück 2009



38 Qualitätsstandards für die Verpflegung in stationären Senioreneinrichtungen

•	 die Maßnahmen durchzuführen und zu überprüfen 

und 

•	 die Weitergabe von Informationen über die Berufs- 
grenzen hinweg zu steuern (z. B. innerhalb des 
Ernährungsteams).

Wie alle Bereiche der Pflegeplanung muss auch die 
Planung für die Aktivität „Essen und Trinken“ mit 
geeigneten Instrumenten festgehalten werden. Die 
Pflegedokumentation gilt als Nachweis der pflege-
rischen Leistung. Die stationäre Senioreneinrichtung 
hat geeignete Formblätter zur Verfügung zu stellen 
und die Mitarbeitenden in deren Handhabung zu 
schulen. Die Ziele und Maßnahmenplanung sind in 
regelmäßigen Abständen zu überprüfen und zu aktu-
alisieren. So können Veränderungen in der Ernährungs-
situation festgestellt und im Rahmen des Risiko
managements beurteilt werden.

3.3.1	 Schnittstellenmanagement

Ein Schnittstellenmanagement für die Bereiche Küche, 
Pflege und Hauswirtschaft muss in jeder stationären 
Senioreneinrichtung vorhanden sein. Empfohlen wird 
eine Verfahrensregelung für alle Bereiche, die die 
Verantwortlichkeiten für die Einrichtung festlegt 
(vgl. DNQP Expertenstandard).

Das Angebot an Speisen und Getränken, ihre Akzep-
tanz und der Verzehr resultieren aus der Ernährungs-
versorgung der Seniorinnen und Senioren. In diesem 
komplexen Aufgabenfeld sollten unterschiedliche 
Berufsgruppen in der stationären Senioreneinrichtung 
zusammenarbeiten. 

Für die Bereitstellung des Verpflegungsangebotes ist 
die Küchen- oder die Hauswirtschaftsleitung zuständig. 
Diese ist auch verantwortlich für die Speisenplanerstel-
lung, die eingesetzten Rezepturen und Lebensmittel 
sowie die Lebensmittelhygiene. Bei Zulieferung von 
warmen oder zu regenerierenden Speisen ist sie die 
Kontaktperson des Zulieferers.
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Der Pflegedienst wirkt bei der Sicherung der individu-
ellen Ernährungsversorgung mit und verantwortet 
insbesondere die Unterstützung bei der Nahrungsauf-
nahme zur Vermeidung von Mangelernährung. 

Die anderen Berufsgruppen, z. B. aus den Bereichen 
Medizin, Oecotrophologie, Logopädie, Ergotherapie, 
werden im Rahmen der Pflegeplanung hinzugezogen 
und leisten ihren bewohnerbezogenen Beitrag. 

Im Rahmen des Schnittstellenmangements ist festzule-
gen, wer die Speisen serviert und ggf. anreicht sowie 
die Essenswünsche und Bestellungen erfragt.

Für die Lösung von Problemen in der Verpflegung, wie 
unbeabsichtigter Gewichtsverlust, Mangelernährung 
und Krankheiten, besteht immer ein Ernährungsteam, 
in dem alle Fachkompetenzen vertreten sind, die in der 
stationären Senioreneinrichtung mit der Verpflegung 
im weitesten Sinne befasst sind. Das Team kann aus 
Mitarbeitenden der Küche, der Hauswirtschaft, des 
Services und des Pflegedienstes bestehen. Fachkräfte 
aus den Bereichen Medizin (eventuell mit der/dem 
behandelnden Ärztin/Arzt), Ernährungsmedizin, Diät- 
assistenz, Oecotrophologie, Logopädie und Ergothera-
pie können je nach Krankheit ergänzend sinnvoll sein. 
Dies ermöglicht es, für die einzelne Seniorin und den 
einzelnen Senior möglichst viele Facetten des Ernäh-
rungsverhaltens zu erfassen und eine individuelle 
Lösung zu finden.

Die Verantwortung für die Verpflegung liegt bei einer 
Person, die im Rahmen des internen Qualitätsmanage-
ments, z. B. bei den Essenszeiten, der Gestaltung des 
Services, des Ambientes und weiteren Bereichen 
vermittelt.

3.3.2	 Umweltmanagement

Ökologische Aspekte werden häufig primär unter 
ökonomischen Gesichtspunkten, wie z. B. Energiespa-
ren oder Einsparung von Abfall durch die Verwendung 
von Mehrwegverpackungen, betrachtet. Hierbei wer-
den Zielvorgaben, interne Vorschriften und Evaluations-

maßnahmen (z. B. im Bereich Hygiene) hinsichtlich ihrer 
Umweltrelevanz überprüft. Sinnvoll ist es, ein Umwelt-
management systematisch für alle Bereiche einer sta- 
tionären Senioreneinrichtung zu etablieren. Einzelbe-
reiche, wie Küchen, können eine Vorreiterrolle über-
nehmen, da speziell für diesen Bereich zahlreiche 
Beispiele existieren, z. B. der Einsatz von Bio-Lebensmit-
teln oder Ressourcenmanagement. Dazu gehören 
beispielsweise die Abgabe von Speisen in Mehrwegver-
packungen oder wiederverwertbaren Verpackungsma-
terialien bzw. Einsatz von Geschirr und Besteck, das 
nach der Reinigung wieder bereit gestellt wird. Bezüg-
lich der Infrastruktur können der Einsatz von Großkü-
chengeräten (z. B. Kombigargeräten oder Heißluft-
dämpfern) mit einem hohen Energie- und Wasserspar-
potenzial sowie die Nutzung von Gas- und Induktions-
energie relevant sein. Arbeitsanforderungen sowie 
Aufbau- und Ablauforganisation sind unter Berücksich-
tigung des Schulungs- und Informationsbedarfs zu 
analysieren und im Hinblick auf eine kontinuierliche 
Verbesserung entsprechend zu verändern. Dies kann 
durch Integration in ein bestehendes Qualitätsmanage-
mentsystem geschehen. Speziell für das Umweltma-
nagement gibt es die DIN EN ISO 14.000 für Umwelt-
management oder EMAS (Environmental Management 
and Audit Scheme) der Europäischen Union.
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Anhang
4

4.1	
	 Herkunft von Lebensmitteln

Aus ernährungsphysiologischer Sicht ist die Qualität 
von ökologisch erzeugten Lebensmitteln gegenüber 
konventionell erzeugten Lebensmitteln als gleichwertig 
zu betrachten. Bei der Lebensmittelauswahl werden 
jedoch auch betriebswirtschaftliche Aspekte sowie 
gesundheitliche, sensorische, ökologische und ethische 
Kriterien berücksichtigt. In diesem Zusammenhang ist 
es wünschenswert, sich bei der Speisenplanung an 
dem saisonalen Angebot zu orientieren und dabei 
regionale Lebensmittel mit kurzen Transportwegen 
grundsätzlich vorzuziehen. Es wird empfohlen, Fisch 
aus bestandserhaltender Fischerei16 zu beziehen sowie 
Fleisch aus artgerechter Tierhaltung und Produkte aus 
fairem Handel zu berücksichtigen.

Da der ökologische Landbau eine besonders nachhal-
tige Form der Landbewirtschaftung darstellt, ist die 
Verwendung von pflanzlichen und tierischen Lebens-
mitteln aus ökologischer Erzeugung empfehlenswert. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Bewerben des 
Bio-Angebotes eine Teilnahme am Kontrollverfahren 
nach EG-Öko-Verordnung57 voraussetzt.

4.2	
	 Umsetzung der D-A-CH-

	 Referenzwerte für die Nähr-
	 stoffzufuhr der Tageskost

Empfehlungen für die Tageskost in stationären 
Senioreneinrichtungen für Seniorinnen und 
Senioren (PAL 1,4 und PAL 1,2)

Tabelle 6 zeigt Orientierungswerte für die Zusammen-
stellung der Tageskost; die Angaben beziehen sich  
auf eine 7-Tage-Woche. Bei aktiven Seniorinnen und 
Senioren ist der PAL 1,4 und bei bettlägerigen der  
PAL 1,2 zu berücksichtigen. Die entsprechenden 
Lebensmittelgruppen sind in Tabelle 1 dargestellt.

57	Soll die Verwendung ökologisch erzeugter Lebensmittel ausgelobt 
	 werden, muss der Essensanbieter durch eine anerkannte Öko-Kontroll-
	 stelle zertifiziert sein. Leitfaden für Großküchen „Mit einfachen Schritten 

	 zum Bio-Zertifikat“, a´verdis – Rainer Roehl & Dr. Carola Strassner GbR 
	 (Hrsg.), Münster 2009
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Lebensmittelgruppe PAL 1,4 PAL 1,2

Gruppe 1: Getreide, 
Getreideprodukte und 
Kartoffeln

•	 250 g Brot/Tag (= 1750 g/Woche)

•	 5-mal Kartoffeln/Woche à 220 g, 
	 gegart (= 1100 g/ Woche)

•	 1-mal Vollkornteigwaren à 200 g, 
	 gegart (= 200 g/Woche)

•	 1-mal parboiled Reis /Woche 
	 à 180 g, gegart (= 180 g/Woche)

•	 200 g Brot/Tag (= 1400 g /Woche)

•	 5-mal Kartoffeln/Woche à 200 g, 
	 gegart (= 1000 g/Woche)

•	 1-mal Vollkornteigwaren à 200 g, 
	 gegart (= 200 g/Woche)

•	 1-mal parboiled Reis /Woche 
	 à150 g, gegart (= 150 g/Woche)

Gruppe 2: Gemüse •	 400 g Gemüse (gegart und roh)/
	 Tag (= 2800 g/ Woche)59 

•	 400 g Gemüse (gegart und roh)/
	 Tag (= 2800 g/ Woche)59 

Gruppe 3: Obst •	 250 g Obst (frisch oder als Saft) /Tag 
	 (= 1750 g /Woche)

•	 250 g Obst (frisch oder als Saft60)
	 /Tag (= 1750 g /Woche)

Gruppe 4: Milch und 
Milchprodukte

•	 200 g fettarme Milch und Milch-
	 produkte /Tag (= 1400 g /Woche)

•	 60 g Käse/Tag (= 420 g/Woche)

•	 200 g fettarme Milch und Milch-
	 produkte /Tag (= 1400 g /Woche)

•	 50 g Käse/Tag (= 350 g/Woche)

Gruppe 5: Fisch, Fleisch 
und Eier

•	 400 g mageres Fleisch und 
	 Wurstwaren/Woche

•	 80 g Magerfisch/ Woche

•	 70 g Fettfisch /Woche

•	 3 Eier pro Woche (inkl. ver-
	 arbeiteter Eier im Eierkuchen, 
	 Kuchen, Teigwaren usw.)

•	 300 g mageres Fleisch und 
	 Wurstwaren/Woche

•	 80 g Magerfisch/ Woche

•	 70 g Fettfisch /Woche

•	 3 Eier pro Woche (inkl. ver-
	 arbeiteter Eier im Eierkuchen, 
	 Kuchen, Teigwaren usw.)

Gruppe 6: Fette und Öle •	 15 g Diätmargarine /Tag (= 105 g/
	 Woche)

•	 15 g Rapsöl /Tag (= 105 g /Woche)

•	 15 g Margarine /Tag (= 105 g/
	 Woche)

•	 10 g Rapsöl /Tag (= 70 g /Woche)

Gruppe 7: Getränke •	 Mindestens 1,3 Liter, besser 
	 1,5 Liter Getränke/Tag (= 9,1 Liter /
	 Woche)

•	 Mindestens 1,3 Liter, besser 
	 1,5 Liter Getränke/Tag (= 9,1 Liter /
	 Woche)

Tabelle 6: Empfehlungen für die Tageskost in stationären Senioreneinrichtungen für Seniorinnen und Senioren 
(PAL 1,4 und PAL 1,2)58

58	Mit den in der Tabelle 6 angegebenen Lebensmitteln wurden die Kalorien-
	 angaben aus Tabelle 2 nicht vollständig ausgeschöpft. Kleinere Mengen 
	 Zucker (zum Süßen der Speisen) oder Mehl (zum Binden von Soßen) 
	 können daher zusätzlich verwendet werden. 

59	Regelmäßig nährstoffdichte Gemüsesorten verwenden (z. B. Spinat, 
	 Brokkoli, Grünkohl)
60	Hier: mind. 600 ml Multivitaminsaft /Woche zur Verbesserung der 
	 Nährstoffversorgung

4
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4.3	
	 Verpflegungs- und 

	 Ausgabesysteme

4.3.1	 Verpflegungssysteme61

Unter Einhaltung der vorliegenden Standards kann mit 
allen nachfolgend aufgeführten Verpflegungssystemen 
grundsätzlich eine gute Speisenqualität erzielt werden. 
Dabei werden durch jedes System unterschiedlich hohe 
Anforderungen gestellt.

Mischküche62 

Zubereitung der Speisen vor Ort mit frischen Lebens-
mitteln und Produkten mit unterschiedlich hohem 
Conveniencegrad. Der Einsatz von Produkten mit 
unterschiedlichen Conveniencegraden ergibt sich aus 
der vorhandenen Infrastruktur und der Qualifikation 
des Personals. 

Tiefkühlsystem

Ausschließliche oder überwiegende Verwendung von 
angelieferten tiefgekühlten Speisen, die von einem 
kommerziellen Anbieter stammen. Die Speisen sind  
mit frischen Salaten und Desserts63 zu ergänzen.

Cook & Chill

Variante 1: Ausschließliche oder überwiegende 
Verwendung von angelieferten, gekühlten Speisen,  
die von einem kommerziellen Anbieter, einem anderen 
Verpflegungsbetrieb oder einer Zentralküche stammen.

Variante 2: Ausschließliche oder überwiegende Ver-
wendung von selbst produzierten Speisen, die noch 
vor der Vollendung des Garprozesses der Kühlung 
zugeführt werden. 

Für beide Varianten gilt die Einhaltung einer lücken-
losen Kühlkette vom Zeitpunkt der Herstellung, über 
Lagerung/Transport bis zur Regenerierung bzw. zum 
Endgaren der Speisen, sowie die Ergänzung mit 
frischen Salaten und Desserts.63

Warmverpflegung 

Ausschließliche oder überwiegende Verwendung von 
warm angelieferten Speisen aus einem anderen 
Verpflegungsbetrieb oder einer Zentralküche. Die 
Speisen sind mit frischen Salaten und Desserts63 zu 
ergänzen.

61	Weitere Informationen im aid-Special Nr. 3904 /2007 „Planung kleiner 
	 Küchen in Schulen, Kitas und Heimen“ www.aid-medienshop.de

62	Das ursprüngliche Frischkostsystem, bei dem alle Speisen ausschließlich 
	 vor Ort frisch zubereitet werden, findet sich in der Praxis kaum noch.
63	Desserts auf Obst- und/oder Milchbasis
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4.3.2	 Verpflegungskatalog

Einem Verpflegungskatalog sollte ein Verpflegungs
konzept zu Grunde liegen, in dem alle Aspekte und 
Zuständigkeiten, die die Verpflegung der Bewohne-
rinnen und Bewohner beteffen, berücksichtigt werden. 
Sollte das Verpflegungsangebot oder Teile der Verpfle-
gung von externen Anbietern geliefert werden, ist ein 
Leistungsverzeichnis bei der Auswahl des Anbieters 
hilfreich. 

Leistungsverzeichnis

Wenn die Verpflegungsleistung ausgeschrieben wird, 
muss ein Leistungsverzeichnis erstellt werden. Es dient 
als Basis für Ausschreibungsverfahren und legt Art und 
Umfang der Verpflegungsqualität fest. Je detaillierter 
die Anforderungen in einem Leistungsverzeichnis 
formuliert sind, desto einfacher ist der Vergleich 
verschiedener Angebote.

In einem Leistungsverzeichnis müssen enthalten 
sein:

•	 die Übergabe verbindlicher Sechswochenspeisen
pläne, die den Anforderungen an Lebensmittel und 
Menülinie aus Kapitel 2 entsprechen

•	 Erklärung des Anbieters zur freiwilligen Selbstaus-
kunft bzgl. der Überprüfung der Einhaltung der 
Qualitätsstandards

•	 Kommunikation mit der Leitung der stationären 
Senioreneinrichtung bzw. den entsprechend 
verantwortlichen Personen zur Qualität der Speisen 
(Feedback-Bögen)

•	 vom Auftraggeber festgelegte Sanktionen bei 
Nichteinhaltung der Qualitätsstandards 

•	 Zubereitungsarten

•	 das gewählte Verpflegungssystem

•	 das gewählte Ausgabesystem

•	 die Logistik (z. B. Anlieferung, Warmhaltezeit der 
Speisen)

•	 Art der Bestellung und Abrechnung

•	 Art und Umfang der bestehenden Infrastruktur 
	 (z. B. Art und Leistung der vorhandenen Geräte)

•	 Ansprechpartner 

•	 allgemeine Referenzen sowie Referenzen im Bereich 
der Gemeinschaftsverpflegung von Seniorinnen und 
Senioren

•	 betriebliches Qualitätssicherungs- und Hygienekon-
zept

•	 Einsatz von qualifiziertem Personal

•	 Bestätigung, dass nur tarifgebundenes und sozial-
versichertes Personal eingesetzt wird

•	 Angaben zur Mitarbeiterentwicklung, z. B. in Form 
von Weiterbildungsmaßnahmen

•	 Nachweis über die gewerbliche Tätigkeit durch 
Auszug aus dem entsprechenden Berufsregister,  
z. B. Handelsregister, Gewerbenachweis, der nicht 
älter als sechs Monate sein sollte

In einem Leistungsverzeichnis kann zusätzlich 
enthalten sein:

•	 Umfang des Einsatzes von Lebensmitteln aus 
ökologischem Anbau

•	 Eigenerklärung, dass Betriebsbesichtigungen 
möglich sind

•	 ggf. Angabe über vorhandene Zertifikate wie  
z. B. nach DIN EN ISO 9001 ff

•	 ggf. das Bio-Zertifikat einer staatlich anerkannten 
Öko-Kontrollstelle
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4.3.3	 Ausgabesysteme

Die Auswahl des Ausgabesystems64 hat einen Einfluss 
auf die sensorische und ernährungsphysiologische 
Qualität der Speisen, z. B. durch lange Standzeiten.  
Die Anzahl der Essensteilnehmer und die räumlichen 
Gegebenheiten bestimmen die Gestaltung eines Aus- 
gabesystems. Dieses nimmt Einfluss auf das Wohlge-
fühl der Seniorinnen und Senioren und unterstützt 
deren Fähigkeiten. Zu unterschiedlichen Mahlzeiten 
können verschiedene Ausgabesysteme gewählt wer- 
den, die individuelle Vor- und Nachteile haben. Dabei 
können die einzelnen Ausgabesysteme innerhalb einer 
stationären Senioreneinrichtung kombiniert werden. 

4.3.4	 Herstellung von Speisen in Küchen 
	 auf Wohnbereichen

Auf den Wohnbereichen in stationären Einrichtungen 
finden sich Verteilerküchen, Teeküchen und/oder 
sogenannte Therapieküchen. Je nach Dezentralisierung 
der Verpflegungsaufgaben können in den Küchen auf 
den Wohnbereichen auch Speisen und Getränke zube-
reitet werden. Teeküchen sowie Therapieküchen in 
Wohnbereichen bieten den Vorteil, dass kleinere 
Wünsche von Seniorinnen und Senioren schneller als 
über eine Bestellung in der Produktionsküche erfüllt 
werden können, z. B. eine Tasse frisch zubereiteter Tee 
oder Kaffee oder Speisen, die ergänzend zu den Haupt-
oder Zwischenmahlzeiten mit den Seniorinnen und 
Senioren zubereitet werden können. Besonders bei 
dementen und mangelernährten Bewohnerinnen und 
Bewohnern haben Therapieküchen den Vorteil, durch 
die gemeinsame Zubereitung der Speisen die Akzep-
tanz zu erhöhen und durch entsprechenden Geruch 
(wie z. B. das Kochen von frischem Kaffee am Morgen) 
die Vorfreude auf das Essen zu steigern.

Sofern die Vorbereitung von Mahlzeiten, wie Früh-
stück, Zwischenmahlzeiten oder Abendessen, in den 
Wohnbereichen erfolgt, müssen die Küchen eine 

Mindestausstattung aufweisen, die eine ergonomische, 
behindertengerechte und hygienische Arbeitsweise 
erlaubt:

•	 ausreichend Arbeits- und Abstellflächen

•	 glatte, leicht zu reinigende, möglichst matte 
Oberflächen 

•	 Spülbecken und separates Handwaschbecken

•	 Kühlschrank mit ausreichendem Fassungsvermögen

•	 Kleingeräte zum Herstellen von warmen oder kalten 
Getränken

•	 ggf. ein Haushaltsherd

Werden dezentrale Küchen (Wohnbereichs- oder 
Teeküchen) von Seniorinnen und Senioren genutzt,  
so sind insbesondere Aspekte der Unfallverhütung zu 
berücksichtigen, wie z. B. Zeitschaltuhren für die 
Herdplatten.

4.4	
	 Garmethoden in der 

	 Gemeinschaftsverpflegung

Bei den Garmethoden kann prinzipiell zwischen den 
sogenannten feuchten und trockenen Verfahren 
unterschieden werden. Oberstes Prinzip bei der Wahl 
eines Verfahrens ist es, die jeweilige Speise so fettarm 
und nährstoffschonend (kurze Garzeiten, wenig 
Wasser) wie möglich zuzubereiten.

64	aid infodienst, Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) (Hrsg.), 
	 Ringordner „Senioren in der Gemeinschaftsverpflegung“, Kapitel VII, 
	 2. Auflage, Bonn 2007
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Tabelle 7: Garmethoden in der Gemeinschaftsverpflegung

Garmethode Beispiele Lebensmittel Ernährungsphysiologische  
Bewertung65

Feuchte Garmethoden

Kochen

Garen in Flüssigkeit bei Tempera-
turen um 100°C

geeignet für

•	 Gemüse in Eintöpfen und  
	 Suppen

•	 stärkehaltige Lebensmittel:  
	 Reis, Kartoffeln und Teigwaren

•	 Verwendung von Öl / Fett nicht  
	 erforderlich

•	 bis zu 60 % Vitaminverlust, sofern  
	 Garflüssigkeit nicht verwendet wird

Pochieren

Garen in Flüssigkeit bei Tempera-
turen unterhalb des Siedepunkts 
bei 75°C – 95°C

geeignet für

•	 Fleisch

•	 Fisch

•	 Eier (Kerntemperatur 65ºC)  

•	 Verwendung von Öl / Fett nicht  
	 erforderlich

•	 geringerer Vitaminverlust als beim  
	 Kochen

Dämpfen/Dünsten

Garen in Wasserdampf bei 
Temperaturen um 100°C

geeignet für

•	 Fisch

•	 Gemüse

•	 Kartoffeln

•	 nährstoffschonend

•	 Vitaminverlust zwischen  
	 10 und 25 %

Schmoren

Braten und anschließendes 
Kochen in wenig Flüssigkeit 

geeignet für

•	 Fleisch, z. B. Gulasch oder  
	 Roulade

•	 Fisch

•	 Gemüse, z. B. gefülltes  
	 Gemüse

•	 Erhalt von Vitaminen und Mineral- 
	 stoffen gewährleistet, sofern Koch- 
	 flüssigkeit weiter verwendet wird

•	 nährstoffschonend

•	 Vitaminverlust zwischen  
	 10 und 12 %

Dampfdruckgaren 

Garen, Regenerieren im Dampf-
drucktopf  bzw. Steamer bei 
105°C – 120°C

geeignet für

•	 Fleisch, z. B. Gulasch oder  
	 Roulade

•	 Fisch

•	 Gemüse

•	 kurze Garzeit

•	 Vitaminverlust zwischen  
	 5 und 10 %

Mikrowelle

Garen mit elektromagnetischen 
Wellen

geeignet zum Auftauen und 
Erwärmen von Lebensmitteln 
und Speisen in kleinen Portionen

•	 kurze Garzeit

•	 Vitaminverlust zwischen  
	 5 und 25 %

65	Der angegebene Vitaminverlust bezieht sich auf die Vitamine C, B1, B2 
	 und B6
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Garmethode Beispiele Lebensmittel Ernährungsphysiologische  
Bewertung65

Trockene Garmethoden

Rösten

Garen im Ofen und / oder in der 
Pfanne bei 140°C – 200°C

geeignet für

•	 Fleisch

•	 Fisch

•	 Gemüse

•	 Kartoffeln

•	 Eier

•	 zusätzliche Fettzufuhr beim Garen  
	 z. T. nicht erforderlich

•	 bei zusätzlicher Fettzufuhr ist der  
	 Gesamtfettanteil der Speisen zu  
	 berücksichtigen

•	 Vitaminverlust zwischen  
	 10 und 47 %

•	 Acrylamidbildung66 

Grillen

Garen durch Strahlungs- oder 
Kontakthitze

geeignet für

•	 Fleisch

•	 Fisch

•	 Gemüse 

•	 Kartoffeln

•	 Obst

•	 Austritt von Fett

•	 Vitaminverlust zwischen  
	 10 und 12 %

•	 Acrylamidbildung66

Backen

Garen in trockener Hitze  
bei Temperaturen um  
120°C – 250°C

geeignet für

•	 Teige

•	 Kartoffeln

•	 geringer Nährstoffverlust in der  
	 Flüssigkeit

•	 Vitaminverlust zwischen  
	 10 und 12 %

•	 Acrylamidbildung66

Braten

Garen in heißem Öl bei  
140°C – 190°C

geeignet für 

•	 Fleisch

•	 Fisch

•	 Schalentiere

•	 Gemüse

•	 Kartoffeln

•	 kein Verlust von wasserlöslichen  
	 Vitaminen

•	 energiereich durch hohe  
	 Fettabsorption

•	 Vitaminverlust zwischen  
	 7 und 10 %

•	 Acrylamidbildung66

Frittieren

Garen im Fettbad bei  
160°C – 170°C

geeignet für

•	 Fleisch 

•	 Gemüse 

•	 Kartoffeln

•	 Obst

•	 energiereich durch hohe  
	 Fettabsorption

•	 Vitaminverlust zwischen  
	 7 und 10 %

•	 Acrylamidbildung66

66	Um die Höchstmenge an Acrylamid nicht zu überschreiten, sollten 
	 Produkte mit hohem Acrylamidgehalt nur selten verzehrt werden. 
	 Insbesondere für stark geröstete Kartoffelgerichte wie Bratkartoffeln 

	 und Pommes frites gilt die Faustregel „vergolden, nicht verkohlen“, 
	 s. www.dge.de >Ernährung>Weitere Themen>Lebensmittelsicherheit>
	 Acrylamid - Expositionsabschätzung
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4.5	
	 Umsetzung der D-A-CH-Refe-

	 renzwerte für die Nährstoffzu-
	 fuhr der Mittagsverpflegung

Im Abschnitt 2.1.3 wird die Umsetzung der D-A-CH-
Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr (bei PAL25 1,4 
und PAL 1,2) für die Tageskost erläutert. Die Priorität 
bei der Beurteilung eines Speisenplans liegt auf dem 

Erreichen der D-A-CH-Referenzwerte für die Nährstoff-
zufuhr innerhalb einer Woche. Wenn eine stationäre 
Senioreneinrichtung mit einem extern hergestellten 
Mittagessen beliefert wird oder Essen auf Rädern 
ausliefert, so kann das Mittagessen separat bewertet 
werden, wobei folgende Daten aus der Tabelle 8 zu 
Grunde zu legen sind. Die Werte für das Mittagessen 
müssen dann im Durchschnitt von 21 Tagen erreicht 
werden.

Mittagsverpflegung bei PAL 1,4 
20:30:5026

Mittagsverpflegung bei PAL 1,2 
20:30:5026

Energie (kcal)27 600 517

Energie (kJ)27 2510 2162

Protein (g) ≤30 ≤26

Fett (g) ≤20 ≤17

Kohlenhydrate (g) ≥75 ≤65

Ballaststoffe (g) ≥10

Vitamin E (mg)67 4

Vitamin B1 (mg) 0,3

Folat (μg) 133

Vitamin C (mg)67 33

Calcium (mg) 333

Magnesium (mg)67 117

Eisen (mg) 67 3,3

Jod (μg) 60

Tabelle 8: Umsetzung der D-A-CH-Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr für die Mittagsverpflegung 
(>65 Jahre, PAL 1,4 und PAL 1,2) in der Gemeinschaftsverpflegung

67	Werte sollten beim Mittagessen deutlich über 1/3 des Referenzwertes für 
	 den Tag liegen
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Lebensmittelgruppe Mengen69 bei PAL 1,4 Mengen69 beiPAL 1,2

Gruppe 1: Getreide, 
Getreideprodukte und 
Kartoffeln

•	 5-mal Kartoffeln/Woche 
	 à 180 g, gegart (= 900 g/Woche)

•	 1-mal parboiled Reis /Woche 
	 à 180 g, gegart (= 180 g/Woche)

•	 1-mal Vollkornteigwaren/Woche 
	 à 200 g, gegart (= 200 g/Woche)

•	 5-mal Kartoffeln/Woche 
	 à 160 g, gegart (= 800 g/Woche)

•	 1-mal parboiled Reis /Woche 
	 à 150 g, gegart (= 150 g/Woche)

•	 1-mal Vollkornteigwaren /Woche 
	 à 200 g, gegart (= 200 g/Woche)

Gruppe 2: Gemüse •	 200 g Gemüse, gegart/Tag 
	 (= 1400 g /Woche)60

•	 50 g Rohkost/Tag (= 350 g/Woche)

•	 30 g Hülsenfrüchte/Woche 

•	 185 g Gemüse, gegart/Tag 
	 (= 1295 g/Woche)60

•	 30 g Rohkost/Tag (= 210 g /Woche)

•	 30 g Hülsenfrüchte /Woche

Gruppe 3: Obst •	 250 g Obst, frisch/Woche

•	 125 g Obst, gegart/Woche

•	 200 ml Saft /Woche

•	 250 g Obst, frisch/Woche

•	 125 g Obst, gegart/Woche

•	 200 ml Saft/Woche61

Gruppe 4: Milch und 
Milchprodukte

•	 420 g fettarme Milch und Milch-
	 produkte /Woche

•	 50 g Käse/Woche

•	 300 g fettarme Milch und Milchpro-
	 dukte /Woche

•	 60 g Käse/Woche

Gruppe 5: Fisch, Fleisch 
und Eier

•	 200 g mageres Fleisch/Woche

•	 80 g Magerfisch/Woche

•	 70 g Fettfisch /Woche

•	 1 Ei pro Woche (inkl. verarbeiteter 
	 Eier im Eierkuchen, Kuchen, 
	 Teigwaren usw.)

•	 200 g mageres Fleisch/Woche

•	 80 g Magerfisch/Woche

•	 70 g Fettfisch /Woche

•	 1 Ei pro Woche (inkl. verarbeiteter 
	 Eier im Eierkuchen, Kuchen, 
	 Teigwaren usw.)

Gruppe 6: Fette und Öle •	 8 g Rapsöl /Tag (= 56 g /Woche) •	 8 g Rapsöl /Tag (= 56 g /Woche)

Gruppe 7: Getränke •	 Pro Mahlzeit ein Getränk •	 Pro Mahlzeit ein Getränk

Tabelle 9: Empfehlungen für die Speisenplanung des Mittagessens (>65 Jahre, PAL 1,4 und PAL 1,2)68

Empfehlungen für die Speisenplanung des 
Mittagessens in stationären Senioreneinrich-
tungen (> 65 Jahre, PAL 1,4 und PAL 1,2)

Tabelle 9 zeigt Orientierungswerte für die Zusammen-
stellung eines Mittagessens für PAL 1,4 und PAL 1,2; 
die Angaben beziehen sich auf eine 7-Tage-Woche.

68	Mit den in Tabelle 9 eingegebenen Lebensmitteln wurden die 
	 Kalorienangaben aus Tabelle 8 nicht vollständig ausgeschöpft. Kleinere 

	 Mengen Zucker (zum Süßen der Speisen) oder Mehl (zum Binden von 
	 Soßen) können daher zusätzlich verwendet werden.
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